
Landgericht Bamberg 

IM NAMEN DES VOLKES 

URTEIL 

Artt. 2, 5, 12, 14 GG; §§ 241, 305, 1004 BGB 

1. Bei der Beurteilung der Rechtmäßigkeit der seitens des Betreibers einer 
Social-Media-Plattform (hier: Facebook) angewandten Nutzungsbedingun-
gen und Gemeinschaftsstandards hat grundsätzlich eine Abwägung stattzu-
finden zwischen der Meinungsfreiheit des Nutzers einerseits und den für 
den Betreiber einer Social-Media-Plattform streitenden Grundrechten der 
Artt. 2, 12 und 14 GG andererseits.  

2. Dabei sind die allgemeine Handlungs-, Berufsausübungsfreiheit und das 
Recht am eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb im Wege der 
praktischen Konkordanz in Ausgleich zu bringen mit Art. 5 GG. Insoweit 
entfalten die Grundrechte keine unmittelbare, sondern nur eine Ausstrah-
lungswirkung. 

3. Mit dem gebotenen Ausgleich der kollidierenden Grundrechtspositionen 
nach dem Grundsatz der praktischen Konkordanz wäre es unvereinbar, 
wenn der Betreiber einer Social-Media-Plattform gestützt auf ein „virtuel-
les Hausrecht“ auf der von ihm bereitgestellten Plattform den Beitrag ei-
nes Nutzers, in dem der Betreiber einen Verstoß gegen seine Richtlinien 
erblickt, auch dann löschen dürfte, wenn der Beitrag die Grenzen zulässi-
ger Meinungsäußerung nicht überschreitet. 

LG Bamberg, Urteil vom 18.10.2018, Az.: 2 O 248/18 

Tenor: 

1. Der Verfügungsbeklagten wird verboten, bei Vermeidung eines vom Gericht für 
jeden Fall der Zuwiderhandlung festzusetzenden Ordnungsgeldes und für den Fall, 
dass dies nicht beigetrieben werden kann, einer Ordnungshaft oder einer Ord-
nungshaft bis zu sechs Monaten (Ordnungsgeld im Einzelfall höchstens € 
250.000,00, Ordnungshaft, zu vollziehen an den Geschäftsführern der Verfügungs-
beklagten, insgesamt höchstens zwei Jahre) 

den Kommentar des Antragstellers 

"Wer diese Petition noch nicht unterschrieben hat, soll das bitte bis 17.06. tun! 

Gemeinsame Erklärung 2018 

Mit wachsendem Befremden beobachten wir, wie Deutschland durch die illegale 
Masseneinwanderung beschädigt wird. Wir solidarisieren und mit denjenigen, die 



friedlich dafür demonstrieren, dass die rechtsstaatliche Ordnung an den Grenzen 
unseres Landes wiederhergestellt wird. 

Begründung 

Der seit Herbst 2015 andauernde Zustand eines unkontrollierten Zustroms von il-
legalen Migranten über die deutsche Außengrenze muss umgehend beendet wer-
den. Er hat zu einer Überforderung der deutschen Gesellschaft in mittlerweile fast 
allen Bereichen geführt, die an einen Zerfall der rechtsstaatlichen Strukturen 
grenzt. Inzwischen hat dieser ungebremste Zustrom eine Asylmaschinerie in 
Deutschland entstehen lassen, die den ursprünglichen humanistischen Impetus 
konterkariert und teilweise ins Gegenteil verkehrt. 

Deshalb fordern wir die sofortige Rücknahme der mündlichen Anweisung des ehe-
maligen Innenministers Thomas de Maizière und die Wiederherstellung des rechts-
staatlichen Grenzregimes. 

Die Auswirkungen der ungesteuerten und unkontrollierten Migration zeigen sich 
schon jetzt im öffentlichen Raum, in unseren Schulen und öffentlichen Verwaltun-
gen. Vor allem in den Ballungszentren ist die Zahl der Rohheitsdelikte, der Gewalt 
auf Straßen und Plätzen und der Sexualdelikte stark gestiegen. 

Der Anteil der Asylbewerber an diesen Delikten übersteigt deutlich deren Anteil an 
der Bevölkerung. In Bayern beispielsweise steigt die Zahl der Sexualstraftaten vom 
1. Halbjahr zum 1. Halbjahr 2017 um 48 Prozent; die Zahl der von Asylbewerbern 
begangenen Sexualstraftaten um 91 Prozent. Bei Sexualstraftaten in Bayern sind 
Asylbewerber im Verhältnis zu ihrem Anteil an der Bevölkerung fünffach überre-
präsentiert. 

Dazu kommen zunehmende Spannungen zwischen Einheimischen und aggressiv 
auftretenden jungen Asylbewerbern in vielen Städten, nicht nur in Metropolen - 
beispielsweise in Cottbus, Jüterbog, Darmstadt, aber auch große Spannungen in-
nerhalb verschiedener Gruppierungen von Migranten. In den Gemeinschaftsunter-
künften oder im öffentlichen Raum kommt es immer wieder zu gewalttätigen, teil-
weise tödlichen Auseinandersetzungen. 

Islamistischer Terror in Deutschland und in unseren europäischen Nachbarstaaten 
ist eine Realität - ein Staat, der in dieser Situation trotzdem junge Männer ohne 
geklärte Identität, Alter, Herkunftsland und Grund für den Einreisewunsch nach 
Deutschland ins Land lässt, untergräbt nicht nur das Vertrauen in das staatliche 
Gewaltmonopol, sondern zersetzt es. Besonders beunruhigend ist, wie der Bremer 
Skandal um das dortige BAMF gezeigt hat, dass selbst Terrorverdächtigen Schutz-
status gewährt wurde. 

Die Folgen der ungesteuerten Migration für das deutsche Sozialsystem, den Ar-
beitsmarkt, den Wohnungsmarkt, die Verwaltungen zeigen sich gerade erst. Und 
die Indikatoren deuten hier auf gravierende Problem, ganz weit weg von den eupho-
risch-hysterischen Ankündigungen der Politik, der Medien, vieler Manager, der Kir-
chenleitung, der Kulturelite und anderer Verantwortungsträger. 

Eine sofortige Abkehr von dem bisherigen Zustand des unkontrollierten, ungesteu-
erten Zustroms nach Deutschland und ein Wechsel zu einer wirklich humanitären 
Hilfspraxis ist ein dringend nötiger Schritt, um den gefährdeten inneren Frieden zu 
erhalten." 



(wie dieser auf der Petitionsseite des Deutschen Bundestages unter https://....html 
wiedergegeben ist) 

zu löschen und/oder den Antragsteller wegen dieses Postings auf "Facebook.com" 
zu sperren. 

2. Die Verfügungsbeklagte trägt die Kosten des Rechtsstreits. 

Beschluss 

Der Streitwert wird auf 10.000,00 € festgesetzt. 

Tatbestand: 

Der Verfügungskläger begehrt den Erlass einer einstweiligen Verfügung, mit wel-
cher Facebook … der Verfügungsbeklagten, verboten werden soll, einen Kommen-
tar des Verfügungsklägers zur sog. "Erklärung 2018", die Gegenstand einer Petition 
vor dem Bundestag ist, zu löschen und/oder den Verfügungskläger wegen dieses 
Postings auf der Internetseite von facebook.com zu sperren. 

Der Verfügungskläger trägt vor, sich mit dem streitgegenständlichen Posting an ei-
ner öffentlichen Debatte beteiligt zu haben. Die von ihm auch gegenwärtig noch un-
terstützte sogenannte "Erklärung 2018" sei auch auf der Webseite des Deutschen 
Bundestages wiedergegeben und abrufbar. Es handle sich hierbei um eine Petition, 
die einem Petitionsausschuss im Bundestag übergeben worden sei und deren Bera-
tung im Herbst 2018 zu erwarten sei. 

Der Verfügungskläger ist unter anderem der Ansicht, dass eine auf der Homepage 
des Deutschen Bundestages ebenfalls abrufbare Erklärung von Facebook nicht - 
wie geschehen - als sogenannte "Hassrede" unter Bezugnahme auf die Gemein-
schaftsstandards der Verfügungsbeklagten gelöscht werden könne. 

Der Verfügungskläger trägt vor, er habe mit Facebook wegen der Löschung und der 
nachfolgenden Sperrung seines Accounts Kontakt gehabt, eine weitere Überprü-
fung durch Facebook habe ergeben, dass sowohl das Löschen des Postings wie 
auch die weitere Sperrung des Accounts von insgesamt 30 Tagen aufgrund eines 
Verstoßes gegen die "Gemeinschaftsstandards" wegen des Vorliegens einer "Hass-
rede" weiterhin Bestand haben würde. 

Der Verfügungskläger ist der Ansicht, die Gemeinschaftsstandards von Facebook 
seien unwirksam und trägt hierzu unter anderem vor, es handle sich hierbei um 
einen Willkürakt ohne Rechtsgrundlage. 

Weiter wird seitens des Verfügungsklägers die Ansicht vertreten, der Verfügungs-
kläger nehme lediglich am politischen Meinungswettstreit teil, sodass von Hassrede 
nicht die Rede sein könne. Er trägt vor, dass - würde dies anders gesehen werden - 



der Vorwurf der Hassrede sich gewissermaßen auch gegen den Deutschen Bundes-
tag richte. 

Der Verfügungskläger ist der Auffassung, der von ihm getätigte Post sei von Art. 5 
GG gedeckt. Die Gemeinschaftsstandards von Facebook verlagerten eine Löschbe-
fugnis in das Belieben der Verfügungsbeklagten. 

Der Verfügungskläger ist des Weiteren der Auffassung, ein Verstoß gegen die Ge-
meinschaftsstandards von Facebook sei an Art. 5 GG zu messen. 

Der Verfügungskläger ist weiter der Ansicht, dass die Löschung seines von der 
Meinungsfreiheit gedeckten Beitrags eine objektive Pflichtverletzung der Verfü-
gungsbeklagten als Vertragspartner darstelle. Die Löschung wie auch die Sperrung 
seien willkürlich, rechtswidrig und schränkten den Verfügungskläger in seinen 
Grundrechten ein. 

Der Verfügungskläger beantragt mit der am 06.07.2018 eingereichten Antrags-
schrift vom 29.06.2018, die mit Beschluss des Gerichts vom 08.08.2018, spätes-
tens mit Zustellung an den Prozessbevollmächtigten am 29.08.2018, zugestellt 
wurde, zur erkennen: 

Im Wege der einstweiligen Verfügung - der Dringlichkeit wegen ohne mündliche 
Verhandlung - wird der Antragsgegnerin bei Vermeidung eines vom Gericht für je-
den Fall der Zuwiderhandlung festzusetzenden Ordnungsgeldes und für den Fall, 
dass dies nicht beigetrieben werden kann, einer Ordnungshaft oder einer Ord-
nungshaft bis zu sechs Monaten (Ordnungsgeld im Einzelfall höchstens € 
250.000,00, Ordnungshaft insgesamt höchstens zwei Jahre) 
verboten 
Den Kommentar des Antragstellers 
"Wer diese Petition noch nicht unterschrieben hat, soll das bitte bis 17.06. tun! 
Gemeinsame Erklärung 2018 
Mit wachsendem Befremden beobachten wir, wie Deutschland durch die illegale 
Masseneinwanderung beschädigt wird. Wir solidarisieren und mit denjenigen, die 
friedlich dafür demonstrieren, dass die rechtsstaatliche Ordnung an den Grenzen 
unseres Landes wiederhergestellt wird. 

Begründung 
Der seit Herbst 2015 andauernde Zustand eines unkontrollierten Zustroms von il-
legalen Migranten über die deutsche Außengrenze muss umgehend beendet wer-
den. Er hat zu einer Überforderung der deutschen Gesellschaft in mittlerweile fast 
allen Bereichen geführt, die an einen Zerfall der rechtsstaatlichen Strukturen 
grenzt. Inzwischen hat dieser ungebremste Zustrom eine Asylmaschinerie in 
Deutschland entstehen lassen, die den ursprünglichen humanistischen Impetus 
konterkariert und teilweise ins Gegenteil verkehrt. 

Deshalb fordern wir die sofortige Rücknahme der mündlichen Anweisung des ehe-
maligen Innenministers Thomas de Maizière und die Wiederherstellung des rechts-
staatlichen Grenzregimes. 

Die Auswirkungen der ungesteuerten und unkontrollierten Migration zeigen sich 
schon jetzt im öffentlichen Raum, in unseren Schulen und öffentlichen Verwaltun-
gen. Vor allem in den Ballungszentren ist die Zahl der Rohheitsdelikte, der Gewalt 
auf Straßen und Plätzen und der Sexualdelikte stark gestiegen. 



Der Anteil der Asylbewerber an diesen Delikten übersteigt deutlich deren Anteil an 
der Bevölkerung. In Bayern beispielsweise steigt die Zahl der Sexualstraftaten vom 
1. Halbjahr zum 1. Halbjahr 2017 um 48 Prozent; die Zahl der von Asylbewerbern 
begangenen Sexualstraftaten um 91 Prozent. Bei Sexualstraftaten in Bayern sind 
Asylbewerber im Verhältnis zu ihrem Anteil an der Bevölkerung fünffach überre-
präsentiert. 

Dazu kommen zunehmende Spannungen zwischen Einheimischen und aggressiv 
auftretenden jungen Asylbewerbern in vielen Städten, nicht nur in Metropolen - 
beispielsweise in Cottbus, Jüterbog, Darmstadt, aber auch große Spannungen in-
nerhalb verschiedener Gruppierungen von Migranten. In den Gemeinschaftsunter-
künften oder im öffentlichen Raum kommt es immer wieder zu gewalttätigen, teil-
weise tödlichen Auseinandersetzungen. 

Islamistischer Terror in Deutschland und in unseren europäischen Nachbarstaaten 
ist eine Realität - ein Staat, der in dieser Situation trotzdem junge Männer ohne 
geklärte Identität, Alter, Herkunftsland und Grund für den Einreisewunsch nach 
Deutschland ins Land lässt, untergräbt nicht nur das Vertrauen in das staatliche 
Gewaltmonopol, sondern zersetzt es. Besonders beunruhigend ist, wie der Bremer 
Skandal um das dortige BAMF gezeigt hat, dass selbst Terrorverdächtigen Schutz-
status gewährt wurde. 

Die Folgen der ungesteuerten Migration für das deutsche Sozialsystem, den Ar-
beitsmarkt, den Wohnungsmarkt, die Verwaltungen zeigen sich gerade erst. Und 
die Indikatoren deuten hier auf gravierende Problem, ganz weit weg von den eupho-
risch-hysterischen Ankündigungen der Politik, der Medien, vieler Manager, der Kir-
chenleitung, der Kulturelite und anderer Verantwortungsträger. 

Eine sofortige Abkehr von dem bisherigen Zustand des unkontrollierten, ungesteu-
erten Zustroms nach Deutschland und ein Wechsel zu einer wirklich humanitären 
Hilfspraxis ist ein dringend nötiger Schritt, um den gefährdeten inneren Frieden zu 
erhalten." 

(wie dieser auf der Petitionsseite des Deutschen Bundestages unter https://....html 
wiedergegeben ist) 
zu löschen und/oder den Antragsteller wegen dieses Postings auf "Facebook.com" 
zu sperren. 

Die Verfügungsbeklagte beantragt, 

den Antrag zurückzuweisen. 

Die Verfügungsbeklagte macht zum einen eine unzulässige Vorwegnahme der 
Hauptsache geltend und trägt zum anderen vor, es fehle an der Dringlichkeit. Hier-
zu wird dargetan, die Sperrung sei nach 30 Tagen aufgehoben worden und der Ver-
fügungskläger habe jegliche Mitteilung von Informationen zu seinem Account ver-
weigert, sodass die Verfügungsbeklagte den Account nicht ohne weiteres habe aus-
findig machen können. 

Die Verfügungsbeklagte trägt weiter vor, der Verfügungskläger habe sich mit den 
Nutzungsbedingungen der Verfügungsbeklagten und damit einhergehend auch mit 
deren geltenden Gemeinschaftsstandards bei Vertragsabschluss einverstanden er-
klärt. Die Verfügungsbeklagte ist der Ansicht, die Gemeinschaftsstandards seien 
nicht intransparent. 



Des Weiteren ist die Verfügungsbeklagte der Auffassung, der streitgegenständliche 
Kommentar falle unter den Begriff der Hassrede und stelle damit einhergehend 
auch einen Verstoß gegen die Gemeinschaftsstandards dar. Insbesondere ist die 
Verfügungsbeklagte der Auffassung, dass hinsichtlich des Textes der "Erklärung 
2018", wie sie vom Verfügungskläger gepostet wurde, falsche statistische Daten 
wiedergegeben wurden, die insbesondere seitens der Politik bereits berichtigt wor-
den seien. 

Der Verfügungsbeklagte verwahrt sich insbesondere gegen den vom Verfügungsklä-
ger genannten Begriff einer Monopolstellung seitens Facebook und verweist insbe-
sondere auf ein der Verfügungsbeklagten zustehendes virtuelles Hausrecht. 

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf die gewech-
selten Schriftsätze der Parteivertreter nebst Anlagen und das Protokoll der mündli-
chen Verhandlung vom 12.09.2018 verwiesen. 

Entscheidungsgründe: 

Der Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung ist zulässig und begründet. 

I. 

Das Landgericht Bamberg ist als Gericht der Hauptsache zur Entscheidung über 
den vorliegenden Antrag berufen. Maßgeblich ist hier die internationale und örtli-
che Zuständigkeit, die sich aus Art.  7 Nr.  1a, 17 I c, 18 der Verordnung (EU) 
Nr. 1215/2012 des europäischen Parlaments und des Rates über die gerichtliche 
Zuständigkeit um die Anerkennung und Vollstreckung in Zivil-, und "Handelssa-
chen" (EuGVVO) und Ziffer 4 Nr. 4 der Nutzungsbedingungen der Verfügungsbe-
klagten ergibt. Gemäß Art. 18 I EuGVVO kann sich der Verfügungskläger als Ver-
braucher zur Klageerhebung dem Gericht seines Wohnsitzes bedienen. Der Verfü-
gungskläger ist wohnhaft in … , weswegen sachlich und örtlich das Landgericht 
Bamberg zuständig ist. 

Sonstige Bedenken gegen die Zulässigkeit des Antrags bestehen nicht. 

II. 

Der Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung ist begründet. Es besteht so-
wohl ein Verfügungsgrund als auch ein Verfügungsanspruch. 

1. 

Ein Verfügungsgrund im Sinne von § 935, 940 ZPO, der eine vorläufige Sicherung 
oder Regelung im Eilverfahren zu rechtfertigen vermag, besteht anerkanntermaßen 
nur im Falle der Dringlichkeit. Eine solche Dringlichkeit oder Eilbedürftigkeit liegt 
vor, wenn eine objektiv begründete Besorgnis besteht, dass durch bevorstehende 
Veränderungen des bestehenden Zustands die Verwirklichung des Rechts des 
Gläubigers vereitelt oder wesentlich erschwert werden könnte, oder wenn bei dau-



ernden Rechtsverhältnissen die Regelung eines einstweiligen Zustands zur Abwen-
dung wesentlicher Nachteile oder zur Verhinderung drohender Gewalt oder aus an-
deren Gründen notwendig ist (vgl. Zöller, ZPO, 32. Auflage, § 935 Rn. 10). Das Vor-
liegen eines Verfügungsgrundes ist unter Abwägung der sich im Einzelfall gegen-
überstehenden Parteiinteressen zu prüfen. Gegen das Interesse des Antragstellers 
an der alsbaldigen Untersagung ist das Interesse des Antragsgegners abzuwägen, 
nicht aufgrund eines bloß summarischen Verfahrens mit einem Verbot belegt zu 
werden (OLG Düsseldorf Schlussurteil v. 25.8.2015 – 20 U 196/14, BeckRS 2015, 
16904). 

Die Eilbedürftigkeit (Dringlichkeit) wird im Äußerungsrecht regelmäßig daraus ab-
geleitet, dass mit einer jederzeitigen Wiederholung der beanstandeten Äußerungen 
zu rechnen ist (vgl. zu diesem Gesichtspunkt etwa Burkhardt in Wenzel, Das Recht 
der Wort- und Bildberichterstattung, Kap. 12 Rn. 144), was bei Medien ohne Weite-
res angenommen werden kann (Prinz/Peters, MedienR, Fn. 243 zu Rn. 361). In der 
Praxis des Äußerungs- und Presserechts wird ein Verfügungsgrund, wenn keine 
Selbstwiderlegung der Dringlichkeit, insbesondere durch Zuwarten gegeben ist, re-
gelmäßig ohne Weiteres bejaht (vgl. etwa die Ausführungen bei Prinz/Peters, Medi-
enR, Rn. 325; Korte, Praxis des PresseR, 2014, § 5 Rn. 108 mwN in Fn. 142; als 
Bsp. OLG Hamburg, NJW-RR 2008, 1435). "Die Selbstwiderlegung der Dringlich-
keit durch zu langes Zuwarten ist als allgemein anerkannter Grundsatz des einst-
weiligen Rechtsschutzes im Zivilprozessrecht anzusehen (KG, NJW-RR 2001, 1201 
[1202]; MüKoZPO/Drescher, 4. Aufl. 2012, § 935 Rn. 18 ff.). Ein solches ist nach 
der Rechtsprechung des Senats in der Regel bei einem Zuwarten von mehr als 8 
Wochen bzw. 2 Monaten ab Kenntniserlangung von der Rechtsverletzung anzu-
nehmen (OLG Stuttgart, OLG-Report 2009, 633 [634] = BeckRS 2009, 10790 und 
NZBau 2010, 639 [640] = NJOZ 2010, 2408, jeweils zum UrheberR) (siehe OLG 
Stuttgart, Urteil vom 23.9.2015 – 4 U 101/15; so auch Drescher in Münchener 
Kommentar zur ZPO, 4. Auflage 2012, § 935, Rn 15-23)." 

Nach diesen Maßstäben ist vorliegend die Dringlichkeit zu bejahen und ein dring-
lichkeitsschädliches Zuwarten zu verneinen: 

Hierzu wird seitens des Verfügungsklägers vorgetragen, er habe mit seinem Kom-
mentar nicht nur aufgefordert, die gegenständliche Petition zu zeichnen, sondern 
ebenfalls seine Meinung insoweit kundgetan, als er, der Verfügungskläger, diese 
Petition unterstütze. Die Unterstützung der Petition sei sein Recht auch nach Ab-
lauf der offiziellen Zeichnungsfrist. Die Meinungsfreiheit des Verfügungsklägers sei 
hier zu beachten. 

Am 03.06.2018 fand ein schriftlicher Meinungsaustausch zwischen Verfügungsklä-
ger und Verfügungsbeklagter zu der Frage der Löschung des Beitrags und der 
Sperre des Accounts statt und am 05.06.2018 wurde dem Verfügungskläger mitge-
teilt, die Sanktion werde aufrechterhalten. Zum Zeitpunkt des Antragseingangs bei 
Gericht am 06.07.2018 waren damit zwar sowohl die Mitzeichnungsfrist für die 
vom Verfügungskläger unterstützte Petition zur "Erklärung 2018" als auch die Ac-
countsperre von 30 Tage bereits abgelaufen. Aufgrund des vorprozessualen Verhal-
tens der Prozessbeteiligten liegt jedoch nahe, dass entsprechende Reaktionen sei-
tens der Verfügungsbeklagten auch bei künftigen die genannte Erklärung betref-
fenden Postings des Verfügungsklägers folgen werden. Daher besteht - auch mit 
Blick darauf, dass über die Petition bezüglich der "Erklärung 2018" bislang noch 
nicht in öffentlicher Sitzung verhandelt wurde - das Risiko des Verfügungsklägers, 
dass weitere identische Postings möglicherweise ebenfalls entfernt und sein Ac-
count erneut aus diesem Grund gesperrt werden wird. Deshalb ist über eine vor-



läufige Sicherung oder Regelung im Eilverfahren zu entscheiden, da dem Verfü-
gungskläger nicht zuzumuten ist, eine Entscheidung in der Hauptsache abzuwar-
ten. Eine Selbstwiderlegung der Dringlichkeit ist ebenfalls nicht festzustellen, da 
jedenfalls kein Zeitraum von zwei Monaten verstrichen ist seit der durch den Ver-
fügungskläger angegriffenen Maßnahme der Verfügungsbeklagten. 

Die Wiederholungsgefahr ergibt sich vorliegend bereits aus dem Beharren der Ver-
fügungsbeklagten auf der Rechtmäßigkeit ihrer ergriffenen Maßnahmen. Hinzu 
kommt, dass aufgrund der im Rahmen einer Petition anhängigen "Erklärung 2018" 
es kein gangbarer Weg ist, den Verfügungskläger auf die Hauptsache zu verweisen. 
Wenngleich vorliegend eine gewisse Vorwegnahme der Hauptsache nicht zu ver-
meiden ist, da inhaltlich - wie seitens der Verfügungsbeklagten zu Recht einge-
wandt wurde - in vollem Umfang sowohl der Kommentar als auch die der Löschung 
desselben zugrundeliegenden Gemeinschaftsstandards der Verfügungsbeklagten 
vollumfänglich zu prüfen sind, rechtfertigt die bestehende Dringlichkeit aus den 
vorgenannten Gründen eine Entscheidung im einstweiligen Rechtschutzverfahren. 
Bei Abwarten eines Hauptsacheverfahrens wäre das Recht des Verfügungsbeklag-
ten für den zu erwartenden Zeitraum effektiv vereitelt (so im Ergebnis auch OLG 
München vom 24.08.2018, 18 W 1294/18). 

2. 

Ein Verfügungsanspruch zugunsten des Verfügungsklägers liegt ebenfalls vor. Ein 
solcher ergibt sich aus §§ 241 Abs. 2 i.V.m. 1004 BGB. Eine Rechtsgrundlage für 
das Löschen des konkreten Beitrags des Verfügungsklägers und die darauf gestütz-
te Sperre seines Accounts ist in den vertraglichen Regelungen nicht ersichtlich, 
insbesondere war die Verfügungsbeklagte hierzu auch unter Anwendung ihrer ei-
genen allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht berechtigt. 

Die Löschung des streitgegenständlichen Kommentars und die darauf gestützte 
Sperre des Accounts stellen eine Pflichtverletzung hinsichtlich der vertraglich ein-
geräumten Nutzungsmöglichkeit dar, da sie ohne rechtliche Grundlage erfolgt sind. 
Sie stellen daher einen Verstoß gegen die wirksamen Allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen, das heißt Nutzungsbedingungen und Gemeinschaftsstandards, der Verfü-
gungsbeklagten dar. 

a) 
Zwischen den Parteien wurde ein Vertragsverhältnis mit gegenseitigen Rechten und 
Pflichten begründet, in das die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Verfü-
gungsbeklagten nebst Anlagen als Vertragsinhalt durch Veröffentlichung auf deren 
Homepage wirksam einbezogen wurden. 

Unstreitig hat sich der Verfügungskläger im sozialen Netzwerk der Verfügungsbe-
klagten mit einem persönlichen Profil angemeldet. Es handelt sich vorliegend um 
einen Vertrag sui generis, der den Verfügungskläger insbesondere dazu berechtigt, 
die Plattform der Verfügungsbeklagten zu nutzen und zwar dergestalt, dass die 
Verfügungsbeklagte mit ihrer Plattform eine digitale Infrastruktur zur Verfügung 
stellt, die es den angemeldeten Nutzern ermöglicht, miteinander zu kommunizieren 
sowie Inhalte durch Postings oder das Teilen derselben auszutauschen. 

Durch die Nutzung der Internetplattform der Verfügungsbeklagten stehen den Nut-
zern diverse Kommunikationsmöglichkeiten zum Zwecke des Kommunikations-/
Meinungs-/Informationsaustauschs zur Verfügung. Zwar ist die Nutzung der Platt-
form für Privatpersonen unentgeltlich, ein Vertragsverhältnis wird aber gleichwohl 



durch das Zur-Verfügung-stellen der Nutzungsmöglichkeiten durch die Verfü-
gungsbeklagte einerseits und das Nutzen dieser Möglichkeiten durch den Nutzer - 
hier den Verfügungskläger - andererseits begründet. 

Gegenstand des so begründeten Vertragsverhältnisses sind unstreitig die von der 
Verfügungsbeklagten in den Vertrag wirksam einbezogenen "Gemeinschaftsstan-
dards" sowie die sogenannten "Facebookrichtlinien". 

Bei den Nutzungsbedingungen und den Gemeinschaftsstandards, auf die in Num-
mer 1.2 der Nutzungsbedingungen ausdrücklich Bezug genommen wird, handelt es 
sich um für eine Vielzahl von Fällen vorformulierte Vertragsbedingungen und damit 
um allgemeine Geschäftsbedingungen im Sinne der § 305 ff. BGB. 

Aufgrund des zwischen den Parteien bestehenden Vertragsverhältnisses war der 
Antragsteller grundsätzlich berechtigt, Kommentare auf seinem Profil zu erstellen. 
Dies ergibt sich bereits aus der Nummer 3.2 der vorgelegten Nutzungsbedingungen 
der Verfügungsbeklagten (Anlage AG1), in der es heißt: "Wir möchten, dass Men-
schen Facebook nutzen, um sich auszudrücken und Inhalte zu teilen, die Ihnen 
wichtig sind". Auch das streitgegenständliche Einstellen des Kommentars beruht 
auf dem Vertrag zwischen Verfügungskläger und Verfügungsbeklagte. Letztere ist 
aufgrund des geschlossenen Vertrags rechtsverbindlich eine Verpflichtung gegen-
über dem Verfügungskläger eingegangen, grundsätzlich Kommentare bzw. deren 
Veröffentlichung und Teilen zu dulden. 

Die Verfügungsbeklagte ist hingegen nur unter den vertraglich geregelten Vorgaben 
ihrer Gemeinschaftsstandards, soweit diese wirksam sind, sowie aufgrund ihrer 
Nutzungsbedingungen, die in Nummer  3.2 auf die Gemeinschaftsstandards und 
sonstige Bedingungen und Richtlinien ausdrücklich Bezug nehmen, berechtigt, 
sich von ihrer vertraglichen Verpflichtung, nämlich des Zulassens der Nutzung 
durch Kommentare und das Posten derselben, zu lösen. Diese Sanktionierungs-
möglichkeit findet sich ebenfalls in Nummer 1.2 der Nutzungsbedingungen (Anlage 
AG1). 

b) 
Die Nutzungsbedingungen der Verfügungsbeklagten sowie die daran anknüpfenden 
Gemeinschaftsstandards halten einer Überprüfung nach dem geltenden Recht über 
die Allgemeinen Geschäftsbedingungen stand. 

aa) 
Die in Ziffer 12 der Gemeinschaftsstandards niedergelegte Definition der sogenann-
ten "Hassrede" sowie auch die sich hieran anknüpfende Sanktion aus Ziffer 3.2 der 
Nutzungsbedingungen der Beklagten verstößt nicht gegen die geltende Vorschrift 
des § 307 I S. 2 oder II BGB. Die Entfernung von bestimmten Beiträgen sowie sons-
tige Sanktionen, wie sie in Ziffer 3.2 der Nutzungsbedingungen geregelt ist, ist auch 
für den jeweiligen Verbraucher als Nutzer an objektivierbare Kriterien angeknüpft. 
Die Klausel an sich ist auch nicht intransparent, dies insbesondere nicht wegen 
der Verweisung auf weitere Regelwerke wie zum Beispiel die ebenfalls hier gegen-
ständlichen Gemeinschaftsstandards. 

Die Gemeinschaftsstandards (Anlage AG2) selbst enthalten eine Definition des Be-
griffs der sogenannten "Hassrede", die der hier gegenständlichen Löschung zu-
grunde liegt. 

Darin heißt es: 



"Grundgedanke dieser Richtlinie 
Wir lassen Hassrede auf Facebook grundsätzlich nicht zu. 

Hassrede schafft ein Umfeld der Einschüchterung, schließt Menschen aus und 
kann in gewissen Fällen Gewalt in der realen Welt fördern. 

Wir definieren Hassrede als direkten Angriff auf Personen aufgrund geschützter Ei-
genschaften: ethnische Zugehörigkeit, nationale Herkunft, religiöse Zugehörigkeit, 
sexuelle Orientierung, Kaste, Geschlecht, Geschlechtsidentität, Behinderung oder 
Krankheit. 

Auch Einwanderungsstatus ist in gewissem Umfang eine geschützte Eigenschaft. 
Wir definieren Angriff als gewalttätige oder entmenschlichende Sprache, Aussagen 
über Minderwertigkeit oder Aufrufe, Personen auszuschließen oder zu isolieren. Wir 
teilen Angriffe wie unten beschrieben in drei Schweregrade ein. 

Manchmal teilen Menschen Inhalte, die Hassreden einer anderen Person enthalten, 
um für ein bestimmtes Thema zu sensibilisieren oder Aufklärung zu leisten. So 
kann es vorkommen, dass Worte oder Begriffe, die ansonsten gegen unsere Stan-
dards verstoßen könnten, erklärend oder als Ausdruck von Unterstützung verwen-
det werden. Dann lassen wir Inhalte zu, erwarten jedoch, dass die Person, die den 
Inhalt teilt, ihre Absicht deutlich macht, so dass wir den Hintergrund besser ver-
stehen können. Ist diese Absicht unklar, wird der Inhalt unter Umständen entfernt. 

Wir lassen Humor und Gesellschaftskritik in Verbindung mit diesen Themen zu. 
Wir sind außerdem der Ansicht, dass die Nutzerinnen und Nutzer, die solche 
Kommentare teilen, verantwortungsbewusster handeln, wenn sie ihre Klarnamen 
verwenden. 

(...)". 

Die Definition selbst ist - wie dargestellt - ausführlich gehalten und in leicht ver-
ständlicher Sprache verfasst sowie mit vielerlei Beispielen versehen. 

Die im Grundgedanken der Richtlinie genannten Schweregrade finden sich direkt 
unterhalb des Einleitungstextes, jeweils verdeutlicht mit Beispielen, so dass für je-
den Nutzer, der die Nutzungsbedingungen und Gemeinschaftsstandards zur 
Kenntnis nimmt, zugleich erkennbar (und einschätzbar) ist, welche Art von Kom-
mentar(en) von der Verfügungsbeklagten nach deren Auffassung unter "Hassrede" 
fällt und welche Sanktionsmöglichkeiten der Plattformbetreiber in der Folge hat. 

Beispielhaft lautet der Text zu Schweregrad drei: 

"Angriffe mit dem Schweregrad 3 sind Angriffe, die zum Ausschluss oder der Isola-
tion einer Person oder Personengruppe aufgrund oben aufgeführten Eigenschaften 
aufrufen. Wir lassen Kritik an Einwanderungsgesetzen und Diskussionen über die 
Einschränkung dieser Gesetze zu." 

In diesem Zusammenhang bleibt die Transparenz der Regelung auch dann erhal-
ten, wenn sie - wie geschehen - auch Meinungsäußerungen im Sinne des Art. 5 I 
GG umfasst. 

bb) 



Auch eine überraschende Klausel im Sinne des § 305 c BGB liegt in Ziffer 12 der 
Gemeinschaftsstandards nicht vor. Überraschende Klauseln sind solche, die nach 
den Umständen, insbesondere nach dem äußeren Erscheinungsbild des Vertrags 
so ungewöhnlich sind, dass der Vertragspartner des Verwenders mit ihnen nicht 
zurechnen braucht (vgl. z.B. BeckOGK, Stand 01.07.2018, § 305c Rnr 8). Bereits 
nach dem äußeren Erscheinungsbild der Ziffer 12 der Gemeinschaftsstandards 
sind diese nicht als ungewöhnlich im Sinne der vorgenannten Definition zu be-
zeichnen. Ob eine Klausel ungewöhnlich ist, beurteilt sich nach den Gesamtum-
ständen des Vertrags insbesondere danach, ob eine Klausel vom Leitbild des Ver-
tragstyps oder von den üblichen Vertragsbedingungen oder dem dispositiven Recht 
erheblich abweicht (vgl. BGH in NJW 1992, 1236; BGHZ 121, 113; OLG Dresden, 
Beschluss vom 08.08.2018 - 4 W 577/18 BeckRS 2018, 18249, Rn. 15). 

Aufgrund der bereits seit Jahren fortschreitenden Digitalisierung ist jedem Inter-
netnutzer hinlänglich bekannt, dass Internet-Foren, Internet-Communities und 
sonstige Internetplattformen mittels Nutzungsbedingungen festlegen, wie und in 
welchem Umfang der jeweilige Dienst zur Verfügung steht. Allein aus dem unstrei-
tigen Vortrag des Verfügungsklägers wird ersichtlich, dass diesem sowohl die Nut-
zungsbedingungen als auch die Gemeinschaftsstandards bei Vertragsabschluss 
und somit auch bei Nutzung für den gegenständlichen Kommentar bekannt waren. 
Auch und insbesondere abgestellt auf einen durchschnittlichen Nutzer ist die 
Klausel nicht ungewöhnlich und damit einhergehend auch nicht überraschend. Die 
sogenannte "Netiquette" ist in der heutigen Zeit jedem Internetnutzer ein Begriff, 
weswegen auch jedem Internetnutzer klar ist, dass nicht jede Art von Äußerung, 
gleichgültig ob sie unter den Begriff der Meinungsfreiheit zu subsumieren ist oder 
nicht, von Netzwerkbetreibern geduldet wird ( vgl. hier auch OLG Dresden, Be-
schluss vom 08.08.2018 - 4 W 577/18, ebd., .a.a.O. 

Randnummer 15) und aufgrund der geltenden Privatautonomie auch nicht ohne 
Weiteres geduldet werden muss. 

cc) 
Eine andere Beurteilung ergibt sich auch nicht mit Blick auf § 3 NetzDG. Diese 
Vorschrift verpflichtet den Netzwerkbetreiber zwar dazu, offensichtlich rechtswidri-
ge Inhalte i.S. d. § 1 Abs. 2 NetzDG zu löschen, verbietet aber umgekehrt nicht, im 
Wege der Privatautonomie strengere Maßstäbe anzusetzen. Mit Einführung des 
NetzDG sind lediglich Mindestanforderungen bezüglich des Löschens von Kommen-
taren - oder abstrakt gesprochen: eines Eingreifens des Netzwerkbetreibers - ge-
schaffen worden. Die Befugnis des Betreibers, durch eigene Vertragsbedingungen 
(weiteres) unzulässiges Handeln festzulegen, bleibt hiervon jedoch unberührt (so im 
Ergebnis auch OLG Dresden, a.a.O.). 

dd) 
Der abstrakt generelle Ausschluss bestimmter Meinungsäußerungen darf von 
Netzwerkbetreibern - hier der Verfügungsbeklagten - auch vorgenommen werden, 
dies bereits in Ausübung der auch für sie geltenden Grundrechte der Artt. 2, 12 
und 14 GG und der hiervon geschützten Freiheiten (so im Ergebnis auch OLG 
Dresden, a.a.O.). 

Die Verfügungsbeklagte greift durch die gegenständlichen Regelungen in ihren All-
gemeinen Geschäftsbedingungen in die Grundrechte ihrer Kunden, namentlich 
Art. 5 GG, ein. Grundrechte stellen grundsätzlich Abwehrrechte des Bürgers gegen 
den Staat dar; gleichwohl sind diese auch im privatrechtlichen Bereich zu berück-
sichtigen und finden dort Eingang über ihre mittelbare Drittwirkung. 



Zur Bewertung von Klauseln sind auch im Privatrecht über die Ausstrahlungswir-
kung der Grundrechte Wertungen des Grundgesetzes heranzuziehen, dies im Sinne 
einer mittelbaren Drittwirkung von Grundrechten (vgl. Münchener Kommentar zum 
BGB, 7. Auflage 2016, § 307 Rn. 53), die - wie vorliegend - dazu führt, dass ver-
tragliche Vereinbarungen zum Zwecke des Grundrechtsschutzes eng auszulegen 
sind. 

Die Grundrechte des Grundgesetzes binden als solche Abwehrrechte nach Art. 1 III 
GG Gesetzgebung, vollziehende Gewalt und Rechtsprechung als unmittelbar gel-
tendes Recht (vgl. hierzu z.B. Papier in NJW 2017, 3025 ff.). Gleichwohl entfalten 
Grundrechte im Rahmen der Auslegung einfach-gesetzlicher Regelungen und hier-
auf fußender auslegungsfähiger Vertragsbedingungen mittelbare Wirkung, die 
umso mehr Geltung für sich beansprucht, je mehr die Regelung einem staatlichen 
Eingriff gegenüber einem Bürger nahe kommt. 

Dabei kollidierende Grundrechtspositionen sind hierfür in ihrer Wechselwirkung zu 
erfassen und nach dem Grundsatz der praktischen Konkordanz so in Ausgleich zu 
bringen, dass sie für alle Beteiligten möglichst weitgehend wirksam werden (vgl. 
BVerfGE 129, 78). Die Reichweite der mittelbaren Grundrechtswirkung hängt dabei 
von den jeweiligen Umständen des Einzelfalls ab. Maßgeblich ist, dass die Frei-
heitssphären der Bürgerinnen und Bürger in einen Ausgleich gebracht werden 
müssen, der die in den Grundrechten liegenden Wertentscheidungen hinreichend 
zur Geltung bringt. Dabei können insbesondere auch die Unausweichlichkeit von 
Situationen, das Ungleichgewicht zwischen sich gegenüberstehenden Parteien, die 
gesellschaftliche Bedeutung von bestimmten Leistungen oder die soziale Mächtig-
keit einer Seite eine maßgebliche Rolle spielen (vgl. BVerfGE 89, 214; BVerfG, Be-
schluss vom 11.4.2018 – 1 BvR 3080/09; NJW 2018, 1667, beck-online). 

Vorliegend besteht eine vertragliche Verpflichtung, wie bereits dargestellt, darin, 
dass die Verfügungsbeklagte eine Plattform zur Verfügung stellt, die nach ihren ei-
genen Nutzungsbedingungen für ihre Nutzer ein Mittel zur öffentlichen Meinungs-
darstellung und -diskussion sein soll. Es wird also eine Art "öffentlicher Markt-
platz" zur Nutzung bereitgestellt, weswegen im Hinblick auf die mittelbare Drittwir-
kung von Grundrechten gewährleistet sein muss, dass aufgrund Art. 5 GG, eine 
zulässige Meinungsäußerung nicht entfernt wird (vgl. zum Gesamtkontext OLG 
München vom 24.08.2018, 18 W 1294/18, BeckRS 2018, 20659 Rn. 26 mit weite-
ren Nachweisen). 

Es hat bei der Beurteilung der Rechtmäßigkeit der seitens der Verfügungsbeklagten 
angewandten Bedingungen grundsätzlich eine Abwägung stattzufinden zwischen 
der Meinungsfreiheit des Verfügungsklägers einerseits und den für die Verfügungs-
beklagte streitenden Grundrechten der Artt. 2, 12 und 14 GG andererseits. Dabei 
sind die allgemeine Handlungs-, Berufsausübungsfreiheit und das Recht am einge-
richteten und ausgeübten Gewerbebetrieb im Wege der praktischen Konkordanz in 
Ausgleich zu bringen mit Art. 5 GG. Auch insoweit entfalten die Grundrechte keine 
unmittelbare, sondern nur eine Ausstrahlungswirkung. 

Eine Beeinträchtigung der Grundrechte der Verfügungsbeklagten ist nicht anzu-
nehmen, weil sie mittels ihrer - auch akzeptierten - Nutzungsbedingungen und 
Gemeinschaftsstandards gerade von ihren Grundrechten Gebrauch macht und die-
se zur Bewertung bzw. Auslegung der vertraglichen Regelungen umgekehrt wieder 
heranzuziehen sind. Nach ihren eigens auferlegten Möglichkeiten der Sanktionie-
rung eines Nutzers bei Vorliegen z.B. eines Verstoßes wie dem vorliegenden, hat die 



Verfügungsbeklagte Gebrauch gemacht von der ihr zustehenden Freiheit, bestimm-
te Inhalte im Rahmen ihrer Diensteausübung nicht zu dulden und ihr Eigentum 
mittels Löschung und Sperrung zu schützen. 

Soweit die Grundrechte des Verfügungsklägers betroffen sind, hat diese die Verfü-
gungsbeklagte in Ausübung ihrer Rechte aufgrund ihrer Quasi-Monopolstellung in 
erhöhtem Maße zu beachten. 

Aufgrund der hohen Anzahl der Nutzer der Plattform der Verfügungsbeklagten, 
kommt dieser eine Stellung im öffentlichen Leben zu, die nahezu keinem anderen 
sozialen Netzwerk zuteil wird. 

So wird facebook.com alleine in Deutschland von ca. 30 Millionen Nutzern genutzt 
(Quelle: https://de.statista.com/statistik/daten/studie/37545/umfrage/anzahl-
der-aktiven-nutzer-von-facebook/). Aufgrund der hohen Nutzerzahlen nimmt die 
Plattform der Verfügungsbeklagten daher einen Stellenwert im Rahmen des Infor-
mations- und Meinungsaustauschs ein, der in allen Bereichen des öffentlichen Le-
bens - auch des politischen - eine so große Rolle spielt, dass damit eine Quasi-Mo-
nopolstellung (so auch OLG Dresden vom 08.08.2018, BeckRs 2018, 18249 Rn. 19) 
einhergeht, im Rahmen derer die Grundrechte nahezu unmittelbar Geltung bean-
spruchen können. 

Je nach Gewährleistungsinhalt und Fallgestaltung kann die mittelbare Grund-
rechtsbindung von Privaten einer Grundrechtsbindung des Staates nahe oder auch 
gleich kommen. Für den Schutz der Kommunikation kommt das insbesondere 
dann in Betracht, wenn private Unternehmen die Bereitstellung schon der Rah-
menbedingungen öffentlicher Kommunikation selbst übernehmen und damit in 
Funktionen eintreten, die - wie die Sicherstellung der Post- und Telekommunikati-
onsdienstleistungen - früher dem Staat als Aufgabe der Daseinsvorsorge zugewie-
sen waren (so BVerfG vom 22.02.2011 - 1 BvR 699/06, BeckRS 2011, 47764 Rn. 
59). So liegt der Fall hier, so dass bei Anwendung der vorliegenden Gemeinschafts-
standards der Verfügungsbeklagten als allgemeine Geschäftsbedingungen diese zu-
gunsten der Meinungsfreiheit des Verfügungsklägers eng auszulegen sind. 

Das pauschale Verwahren der Verfügungsbeklagten gegen die Annahme einer Qua-
si- Monopolstellung geht ins Leere, denn es wurde nichts vorgetragen, das die An-
nahme einer Quasi-Monopolstellung in Abrede hätte stellen können. 

In diesem Zusammenhang hat die Kammer auch den Einwand der Verfügungsbe-
klagten berücksichtigt, dass dieser im Sinne eines virtuellen Hausrechts gestattet 
sein muss, Kommentare zu löschen. Es wäre vielmehr mit dem zu treffenden Aus-
gleich der hier dargestellten widerstreitenden Grundrechtspositionen auf beiden 
Seiten im Wege der praktischen Konkordanz unvereinbar, wenn die Verfügungsbe-
klagte, gestützt auf ein "virtuelles Hausrecht", auf der von ihr bereitgestellten Platt-
form den Beitrag eines Nutzers, in dem sie einen Verstoß gegen ihre Standards 
sieht, auch dann löschen dürfte, wenn der Beitrag die Grenzen zulässiger Mei-
nungsäußerung nicht überschreitet (OLG München, a.a.O., Rn. 28 a.E.) und im 
Übrigen der Wortlaut der Standards selbst eine Löschung des Kommentars - wie 
bereits erläutert - nicht ermöglicht. 

Nach alledem sind die Klauseln (Nutzungsbedingungen und Gemeinschaftsstan-
dards) daher auch unter dem Aspekt der mittelbaren Drittwirkung von Grundrech-
ten wirksam, insbesondere lässt deren konkrete Formulierung Raum für eine 
grundrechtskonforme Auslegung. 



c) 
Ein gelöschter Kommentar mit anschließender Accountsperre auf Grundlage eines 
Vertrages, dessen Inhalt sich an Art. 2, 12 und 14 GG zu bemessen hat und der 
nach obigen Ausführungen für den hier gegenständlichen Teil in vollem Umfang 
wirksam ist, ist zunächst auch an dem Vertrag selbst zu messen. Da der Kommen-
tar nicht unter die vertraglich eingeräumte Sanktionierungsmöglichkeit fällt, ist er 
im Ergebnis zuzulassen und zu dulden. 

Die Prüfung, ob der Kommentar unter Berufung auf diese Klauseln zu Recht ge-
löscht wurde, ist unter Anwendung des Vertragsinhalts im Lichte des Art. 5 GG 
vorzunehmen. Eine solche Prüfung ergibt, dass - auch wenn aus vorstehenden 
Gründen die Gemeinschaftsstandards der Verfügungsbeklagten in Ziffer 12 keinen 
unmittelbaren Verstoß gegen die Meinungsfreiheit darstellen, weil sie nur jene Ver-
stöße sanktionieren, die - verkürzt dargestellt - Hass schüren können - der streit-
gegenständliche Kommentar mit der darin enthaltenen "Erklärung 2018" nicht un-
ter den Begriff der "Hassrede" im Rahmen einer engen Auslegung zu fassen ist. 

Dies hat zur Folge, dass es der Verfügungsbeklagten im konkreten Fall verwehrt 
war, von den vertraglich vereinbarten Sanktionsmöglichkeiten Gebrauch zu ma-
chen. 

Die "Erklärung 2018", die Gegenstand einer laufenden Petition im Bundestag ist, 
stellt keine "Hassrede" im Sinne der Gemeinschaftsstandards dar. 

aa) 
Hassrede ist in Ziffer 12 der Gemeinschaftsstandards definiert als direkter Angriff 
auf Personen aufgrund geschützter Eigenschaften wie beispielsweise nationaler 
Herkunft, religiöser Zugehörigkeit etc. Auch Einwanderungsstatus ist als geschütz-
te Eigenschaft in gewissem Umfang genannt. Angriff selbst wird definiert als ge-
walttätige oder entmenschlichende Sprache, Aussagen über Minderwertigkeit oder 
Aufrufe, Personen auszuschließen oder zu isolieren (Anlage AG3). Sodann werden 
Angriffe in drei Schweregrade unterteilt. 

Der vorliegende Kommentar inklusive seiner in Volltext abgedruckten "Erklärung 
2018" enthält keine offensichtlich gewalttätige oder unmittelbar herabwürdigende 
Sprache. Auch wird darin nicht offen dazu aufgerufen, Einwanderer zu isolieren. 

In Betracht kommt daher als Grundlage der Sanktionierung des Verfügungsklägers 
bzw. der Nutzung des Verfügungsklägers allenfalls eine "Hassrede" nach der Defini-
tion des Schwergrades 2 oder 3 in den Gemeinschaftsstandards. 

Unter Schweregrad 2 sollen Angriffe fallen, die auf eine Person oder Personengrup-
pe abzielen mit Aussagen über deren Minderwertigkeit oder Bilder, die implizieren, 
dass eine Person oder Gruppe körperliche, geistige oder moralische Defizite auf-
weist. 

(1) 
Der von dem Verfügungskläger einleitende Satz in seinem Kommentar 
"Wer diese Petition noch nicht unterschrieben hat, soll das bitte bis 17.06. Tun! 
(...)" 



stellt für sich betrachtet keinen Angriff im Sinne einer Hassrede dar, sondern 
bringt lediglich zum Ausdruck, dass er selbst die gegenständliche Petition unter-
stützt und unterstützt wissen will, weswegen er zur Mitzeichnung aufruft. 

(2) 
Der im Anschluss vollständig abgedruckte Text der "Erklärung 2018", die als Petiti-
on im Bundestag eingereicht wurde, fällt ebenfalls nicht unter den Begriff der 
Hassrede in deren Schwergrad 2. 

Zwar enthält die Erklärung Tatsachen und Wertungen auch hinsichtlich illegaler 
Einwanderung, allerdings sind diese bezogen auf einen aktuellen politischen und 
gesellschaftlichen Diskussionspunkt fußend auf der Einwanderungs(grenz)politik 
und damit Teil dessen, was die Verfügungsbeklagte aufgrund ihrer Quasi-Monopol-
stellung als Meinung im Sinne des Art. 5 GG zuzulassen hat. 

Die Verfügungsbeklagte verhält sich daher nach Auffassung der Kammer wider-
sprüchlich und daher auch nicht vertragstreu, wenn dem Nutzer im Rahmen der 
Gemeinschaftsstandards per definitionem erlaubt ist, entsprechende Kritik zu äu-
ßern, um diese Kritik im Anschluss zu verbieten. Dabei muss außer Acht bleiben, 
ob die Meinung von der Verfügungsbeklagten geteilt wird oder nicht, ob sie mora-
lisch oder unmoralisch erscheint, da grundsätzlich jede Meinung erlaubt sein 
muss, die Rechte Dritter nicht verletzt. Letzteres ist nach dem Wortlaut des Kom-
mentars nicht der Fall. 

Im Schweregrad 3 wird klargestellt: "Wir lassen Kritik an Einwanderungsgesetzen 
und Diskussionen über die Einschränkung dieser Gesetze zu." 

Eine solche Kritik liegt vorliegend in der von dem Verfügungskläger geposteten "Er-
klärung 2018", die keine offene Beleidigung gegenüber Einwanderern und auch 
keine offene Hetze enthält und damit von der Verfügungsbeklagten geduldet wer-
den muss. Ausschlaggebend für dieses Ergebnis ist eine im Lichte des Art. 5 GG 
vorzunehmende Interpretation des Textes. 

(3) 
Die Interpretation einer Äußerung setzt die Ermittlung ihres objektiven Sinnes aus 
der Sicht eines unvoreingenommenen und verständigen Publikums voraus. Bei der 
Erfassung des Aussagegehalts muss die beanstandete Äußerung ausgehend von 
dem Verständnis eines unbefangenen Durchschnittslesers und dem allgemeinen 
Sprachgebrauch in dem Gesamtzusammenhang beurteilt werden, in dem sie gefal-
len ist. Sie darf nicht aus dem sie betreffenden Kontext herausgelöst und einer rein 
isolierten Betrachtung zugeführt werden (vgl. OLG München vom 24.08.2018 - 18 
W 1294/18, Beck RS 2018, 20659 Rnr. 31 mit Verweis auf BGH Urteil vom 
12.04.2016 - VI ZR 505/14, Rnr. 11 m.w.N.). Fernliegende Deutungen sind auszu-
scheiden. Es ist der Sinn einer Äußerung unter Zugrundelegung des vorstehend 
erörterten Maßstabes der weiteren Prüfung zugrunde zu legen. 

Zeigt sich, dass ein unvoreingenommenes und verständiges Publikum eine Äuße-
rung als mehrdeutig wahrnimmt oder verstehen erhebliche Teile des Publikums 
den Inhalt jeweils unterschiedlich, ist von einem mehrdeutigen Inhalt auszugehen, 
so OLG München, ebd., a.a.O., unter Verweis auf BVerfG, Beschluss vom 
25.10.2005 - 1 BvR 1696/98, Rnr. 31). 

Vorliegend kann unter Zugrundelegung der vorstehenden Grundsätze der streitge-
genständliche Kommentar des Verfügungsklägers wie folgt interpretiert werden: 



(3.1) 
Diejenigen, die die sogenannte "Erklärung 2018" unterstützen, beobachten eine 
Beschädigung Deutschlands durch illegale Masseneinwanderung und wollen die 
"Wiederherstellung des rechtsstaatlichen Grenzregimes". In der Erklärung ist die 
Rede von einem "ungebremsten Zustrom", einer "Asylmaschinerie". Es werden so-
dann die Auswirkungen aufgezeigt, die die Unterstützer der Erklärung 2018 auf-
grund der von ihnen genannten "illegalen Masseneinwanderung" als gegeben se-
hen. Hierzu werden statistische Werte von Delikten genannt und der Anteil hieran, 
der auf "Asylbewerber" zutreffen soll. Für einen verständigen unvoreingenommenen 
Leser ist augenscheinlich, dass diese Zahlen aus einer polizeilichen und/oder je-
denfalls medial veröffentlichten Statistik stammen. 

Dabei kann der Einwand der Verfügungsbeklagten, der Text der Petition sei hin-
sichtlich der wiedergegebenen Zahlen und in Beziehung zu diesen Zahlen stehen-
den Delikten geändert worden, dahinstehen, da es auf die Interpretierung nur des 
gelöschten Kommentars ankommt. 

Die Verfügungsbeklagte trägt hierzu vor, dass hinsichtlich der Zahlen aus der Kri-
minalstatistik bereits seitens der Politik eben diese nach unten korrigiert wurden 
bzw. ein falscher Wortlaut wiedergegeben sein soll, der korrigiert wurde. Dieser sei 
durch den Verfügungskläger bewusst im Rahmen seines Kommentars nicht be-
rücksichtigt worden. Auch fände man z.B. nicht den Begriff des "Asylbewerbers", 
sondern den des "tatverdächtigen Zuwanderers". Es sei auch nicht die Rede von 
"begangenen Sexualstraftaten". Alleine aus diesem Aspekt sei ersichtlich, dass es 
sich bei dem von dem Verfügungskläger geposteten Kommentar, der den Wortlaut 
der "Erklärung 2018" wiedergibt, um einen Angriff auf eine bestimmte Bevölke-
rungsgruppe, nämlich die Einwanderer, handle. Es sei hier bewusst ein falsches 
Bild über Einwanderer verbreitet worden; dies nicht nur bayernweit, sondern bun-
desweit. Dies erfülle zwar nicht den schwersten Schweregrad der Definition von 
Hassrede, jedoch jedenfalls einen. 

Maßgeblich ist die Interpretation der Äußerung, die getätigt wurde, da nur sie Ge-
genstand der Löschung war. Die Argumentation der Verfügungsbeklagten verfängt 
daher nicht. 

Des Weiteren ist in der "Erklärung 2018" von "islamistischem Terror in Deutsch-
land und den europäischen Nachbarstaaten" die Rede. In diesem Zusammenhang 
wird auch genannt, dass trotz dieser Situation "junge Männer ohne geklärte Identi-
tät, Alter, Herkunftsland und Grund für den Einreisewunsch nach Deutschland" 
einreisen dürften. Es ist von einem Vertrauen in das staatliche Gewaltmonopol die 
Rede, das "zersetzt" werde. Des Weiteren ist, unter Bezugnahme auf den "Bremer 
Skandal um das dortige BAMF", von einem "Schutzstatus" von "Terrorverdächtigen" 
die Rede. 

Aufgrund des Einleitungssatzes des Verfügungsklägers erkennt ein verständiger 
und unvoreingenommener Leser des Kommentars einerseits, dass es sich bei dem 
folgenden Text um eine im Bundestag anhängige Petition handelt und zum ande-
ren, dass man diese Meinung bei Bedarf durch Mitzeichnung teilen könne, jedoch 
aber nicht muss. 

Zwar wird durch die Aneinanderreihung bestimmter Begriffe in der Erklärung 2018 
ein gewisser Zusammenhang für den unvoreingenommenen Leser dahingehend 
hervorgerufen, dass der / die Verfasser der "Erklärung 2018" augenscheinlich die 



Meinung vertreten, dass ein unkontrolliertes, illegales Einwandern über deutsche 
Grenzen zu einem Anstieg bestimmter Straftaten in Deutschland und so auch zu 
Spannungen im Inland führt. Gleichwohl ist in der Zusammenschau zwischen dem 
einleitenden Satz des Verfügungsklägers und dem daraufhin folgenden Inhalt der 
"Erklärung 2018" für einen unvoreingenommenen und verständigen Leser auch er-
sichtlich, dass sich der Verfügungskläger an einer aktuell geführten Debatte zu 
Grenzkontrollen und deren möglicher Unterstützung beteiligt. 

Mit dieser Interpretation und dem so ermittelten Aussagegehalt kann die streitge-
genständliche Äußerung nicht als direkter Angriff auf bestimmte Personengruppen 
wegen ihrer Rasse oder Religion gesehen werden. Es handelt sich bei dem Kom-
mentar um die Teilnahme an einer politischen und wohl auch gesellschaftspoliti-
schen Debatte, die im Übrigen nach dem Wortlaut der Gemeinschaftsstandards 
selbst von der Verfügungsbeklagten zu dulden ist. 

Der Einwand der Verfügungsbeklagten dahingehend, dass durch den Kommentar 
des Verfügungsklägers bewusst ein falsches Bild über Asylbewerber geschaffen 
wird, geht insoweit fehl, als der Verfügungskläger mit seinem einleitenden Satz 
selbst klar macht, dass es letztlich jedem Leser frei steht, sich der Erklärung 2018 
und ihrem Inhalt anzuschließen oder nicht. Die bloße Möglichkeit der Kenntnis-
nahme einer Aneinanderreihung von Tatsachenbehauptungen, wie sie in der "Er-
klärung 2018" zu finden ist, rechtfertigt nicht die Annahme, dass es sich bei dem 
Kommentar um ein offenes Aufstacheln oder eine offensichtlich Hetze gegen Ein-
wanderer handelt. Eine kritische, Befürchtungen äußernde Ansicht und das Be-
gründen dieser Ansicht mit der derzeitigen Einwanderungs- und Grenzpolitik, die 
wohl Grundlage der Petition ist, ist einer Hetze im Sinne einer Hassrede, wie die 
Verfügungsbeklagte sie mittels ihrer Gemeinschaftsstandards verbieten will, nicht 
gleichzustellen. 

(3.2) 
Die "Erklärung 2018" und damit einhergehend der Kommentar des Verfügungsklä-
gers lässt zwar als eine andere mögliche Interpretation grundsätzlich auch die zu, 
dass sämtliche illegal nach Deutschland eingewanderten Personen straffällig wer-
den oder sich möglicherweise dem islamistischen Terror zugewandt sehen, zwin-
gend ist diese Interpretation jedoch nicht. Wörtlich ist dies der "Erklärung 2018" 
nicht zu entnehmen und eine Mehrdeutigkeit hinsichtlich der Auslegung einer der 
Meinungsfreiheit unterstehenden Äußerung wirkt sich schon aus Gründen des 
Grundrechtsschutzes immer zugunsten derjenigen Interpretation aus, die für den 
Verwender günstiger ist. 

bb) 
Dass der Post einen Straftatbestand wie etwa §§ 111, 130 StGB oder § 166 StGB 
erfüllt, ist nicht ersichtlich. Auch beleidigender Inhalt ist in dem Kommentar nicht 
festzustellen, so dass sich auch keine rechtliche Verpflichtung der Verfügungsbe-
klagten ersehen lässt, die die Löschung des Kommentars und die sich hieran an-
schließende Account-Sperre aus deren Sicht erforderlich machte. 

Darüber hinaus ist vorliegend auch zu berücksichtigen, dass es sich bei dem von 
dem Verfügungskläger wiedergegebenen Text um einen solchen einer Petition han-
delt. Das Petitionsrecht ist ebenfalls im Grundgesetz niedergelegt, dort in Art. 17 
GG. Das Petitionsbehandlungsverfahren richtet sich im Übrigen nach Art. 45c GG. 
Hier ist zu berücksichtigen, dass bei Eingang einer Petition sich eine Vorprüfung 
anschließt, die dem sogenannten Ausschussdienst obliegt. Im Rahmen dieser Vor-
prüfung werden sogenannte Nicht-Petitionen ausgesondert. Darunter fallen nicht 



nur solche Petitionen, die keine Petitum enthalten, sondern beispielsweise auch 
solche, die inhaltlich verworren, unleserlich oder gegen die verfassungsmäßige 
Ordnung oder das Sittengesetz verstoßen oder beleidigenden, erpresserischen oder 
nötigenden Inhalt haben (Maunz/Dürig GG, 82.EL Januar 2018, Art. 45 c Rnr. 36). 
Aufgrund des Umstands, dass die Petition im Bundestag weiterhin behandelt wird 
und eine anderweitige Erledigung wohl nicht erfolgte, ist jedenfalls dort bislang 
nicht von einer Verfassungswidrigkeit ausgegangen worden. 

Eine Plattform wie die der Verfügungsbeklagten, die eine derartige Stellung im öf-
fentlichen Leben und damit einhergehend auch im Rahmen gesellschaftlicher und 
politischer Positionen inne hat und letztlich auch inne haben will, muss es daher 
im Sinne der Meinungsfreiheit und der - auch erwünschten Teilnahme an Diskus-
sionen - dulden, wenn ihre Nutzer sich - nachvollziehbar oder nicht - am politi-
schen Meinungsaustausch beteiligen. 

3. 

Im hier zu entscheidenden Fall hat die Verfügungsbeklagte die Meinungsfreiheit 
des Verfügungsklägers in nicht hinreichendem Umfang beachtet, weswegen an-
tragsgemäß zu entscheiden war. 

III. 

Der Verfügungsbeklagten sind gem. § 890 I, II ZPO die für Zuwiderhandlungen vor-
gesehenen Ordnungsmittel anzudrohen. 

Die Kostenentscheidung beruht auf § 91 Abs. 1 ZPO. 

Die endgültige Streitwertfestsetzung beruht auf § 3 ZPO, §§ 40, 53, 63 Abs. 2 S. 1 
GKG. Ihr liegt die seitens des Verfügungsklägers vorgenommene Bewertung seiner 
geltend gemachten Interessen zugrunde. 


